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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Anfrage der Abgeordneten Frank Oesterhelweg (CDU) und Bjérn Forsterling (FDP), eingegangen
am 03.12.2014

Wie ist der Stand beim Radweg zwischen Heiningen und Werlaburgdorf an der L 615?

Die regionalen Unterschiede hinsichtlich der Ausstattung von LandesstralRen mit straRenbegleiten-
den Radwegen sind ausweislich des Radwegekonzeptes 2012 des Landes Niedersachsen, erarbei-
tet von der Landesbehorde fur StraRenbau und Verkehr, offensichtlich. Geschéftsbereichen der
Landesbehdrde im Norden und Nordwesten des Landes mit Ausstattungsgraden von 70 % und
mehr (Aurich, Oldenburg, Stade, Verden) und in der Spitze von 94 % (Lingen) stehen Geschaftsbe-
reiche im Suden und Siidosten des Landes mit Ausstattungsgraden von knapp uber 30 % (Hameln,
Wolfenbittel) bis unter 20 % (Gandersheim, Goslar) gegenuber.

Der Landkreis Wolfenbiittel hat intensiv an der Vorarbeit zum Radwegekonzept 2012 durch die ein-
zelnen Geschaftsbereiche der Landesbehdrde mitgewirkt und insgesamt vier Radwegeneubau-
mafRnahmen im vordringlichen Bedarf unterbringen kénnen: zwei im Geschéaftsbereich Goslar und
zwei im Geschéftsbereich Wolfenbuttel. In seinem eigenen Radverkehrskonzept hat der Landkreis
WolfenbUttel daruber hinaus noch drei weitere MaBhahmen an Landesstrallen als vordringlich
klassifiziert.

Der Landkreis Wolfenbiittel und die kreisangehérigen Gemeinden haben mehrfach sowohl gegen-
Uber den beiden zustdndigen Geschéftsbereichen als auch gegeniiber dem Ministerium fir Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit und Vorbereitung in Form von
Grunderwerb und/oder Planungsleistungen erklart, um die aus ihrer Sicht besonders dringlichen
MafRnahmen auch in zeitlicher Hinsicht voranzutreiben.

Fir den Radweg zwischen Heiningen und Werlaburgdorf liegt eine Vereinbarung vor, nach der das
Land die Baukosten, der Landkreis die Planungskosten und die beteiligten Gemeinden die Grund-
erwerbskosten Ubernehmen. Baurecht liegt in Form eines Beschlusses zum Verzicht auf Planfest-
stellung seit dem 04.12.2012 vor.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
Wann ist mit einer baulichen Realisierung des Radwegs zu rechnen?

1. Halt die Landesregierung die beabsichtigte Kostenteilung angesichts der damit verbundenen
Belastungen fir die kommunalen Haushalte sowie unter Beruicksichtigung der Tatsache, dass
es sich um einen Radweg an einer Landesstrale und damit um eine Aufgabe des Landes
Niedersachsen handelt, fiir sachgerecht?

2. Aus welchem Grund erfolgte seitens der StraRenbauverwaltung bislang keine Mittelfreigabe
mit der Folge, dass der Landkreis seinen aus § 2 Abs. 2 der Vereinbarung resultierenden
bauvorbereitenden Verpflichtungen wie Ausschreibung und Vergabe bislang nicht nachkom-
men konnte?

3. Sieht die Landesregierung Mdglichkeiten, die bauliche Realisierung des Radwegs zwischen
Heiningen und Werlaburgdorf an der L 615 zu forcieren?

(Ausgegeben am 11.12.2014)



	Drucksache 17/2523
	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
	Anfrage der Abgeordneten Frank Oesterhelweg (CDU) und Björn Försterling (FDP), eingegangen am 03.12.2014
	Wie ist der Stand beim Radweg zwischen Heiningen und Werlaburgdorf an der L 615?

